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806. Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich der Konvention

über die Rechtsstellung der Flüchtlinge

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der
Vereinten Nationen haben folgende weitere Staaten
ihre Beitrittsurkunden zur Konvention über die
Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. Nr. 55/1955,
letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl.
Nr. 260/1992) hinterlegt:

Datum der Hinterlegung der
S t a a t e n : Beitrittsurkunde:

Albanien 18. August 1992
Armenien 6. Juli 1993
Aserbaidschan 12. Februar 1993
Bulgarien 12. Mai 1993
Honduras 23. März 1992
Kambodscha 15. Oktober 1992
Korea, Republik 3. Dezember 1992
Russische Föderation 2. Februar 1993

Nachstehende Staaten haben erklärt, sich auch
weiterhin an das Übereinkommen gebunden zu
erachten:

Staaten: mit Wirksamkeit vom:

Kroatien 8. Oktober 1991
Slowakei 1. Jänner 1993
Slowenien 25. Juni 1991
Tschechische Republik 1. Jänner 1993

Folgende Staaten haben erklärt, sich hinsichtlich
ihrer Verpflichtungen aus dieser Konvention an die

Alternative b der Ziffer 1 des Abschnitts B des Art. 1
dieser Konvention für gebunden zu erachten:

Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Bulgarien,
Honduras, Republik Korea, Kroatien, Russische
Föderation, Slowakei, Slowenien.

Weiters haben anläßlich der Hinterlegung ihrer
Beitrittsurkunde nachstehende Staaten Vorbehalte
erklärt:

Honduras:

Zu Art. 7:

Die Regierung der Republik Honduras versteht
diese Bestimmung so, daß Flüchtlingen jene
Erleichterungen und jene Behandlung gewährt
werden, die Honduras nach seinem Ermessen unter
Berücksichtung der wirtschaftlichen, sozialen und
demokratischen Bedürfnisse sowie der Sicherheit
des Staates für geeignet erachtet.

Zu Art. 17:

Dieser Artikel wird nicht dahingehend verstan-
den, einschränkend auf die Anwendung arbeits- und
zivilrechtlicher Gesetze des Landes zu wirken,
insbesondere soweit Arbeitsbedingungen und Quo-
ten jener beruflichen Tätigkeit betroffen sind, die
der Ausländer zu verrichten hat.

Zu Art. 24:

Die Regierung von Honduras wird diesen
Artikel insoweit anwenden, als keine Verfassungs-
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bestimmungen hinsichtlich des Arbeits- und Ver-
waltungsrechtes oder der sozialen Sicherheit
verletzt werden.

Zu Art. 26 und 31:

Honduras behält sich das Recht vor, den
Wohnort bestimmter Flüchtlinge oder Flüchtlings-
gruppen vorzuschreiben, zu verlegen oder einzu-
grenzen und deren Bewegungsfreiheit einzuschrän-
ken, wann immer Überlegungen innerstaatlicher
oder internationaler Natur dies ratsam erscheinen
lassen.

Zu Art. 34:

Honduras betrachtet sich nicht als verpflichtet,
Flüchtlingen in bezug auf das Einbürgerungsrecht
mehr Erleichterungen zu gewähren, als im allgemei-
nen anderen Ausländern auf Grund der einschlägi-
gen Gesetze und Verordnungen zugestanden wird.

Republik Korea:

Erachtet sich an Art. 7 nicht gebunden, demzu-
folge auf Flüchtlinge nach Erfüllung der Bedingung
eines dreijährigen Aufenthalts im Gebiete eines der
vertragschließenden Staaten die gesetzliche Rezi-
prozität nicht angewendet wird.

Busek

807. Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich des Protokolls

über die Rechtsstellung der Flüchtlinge

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der
Vereinten Nationen haben folgende weitere Staaten
ihre Beitrittsurkunden zum Protokoll über die
Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. Nr. 78/1974,
letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl.
Nr. 261/1992) hinterlegt:

Datum der Hinterlegung der
S t a a t e n : Beitrittsurkunde:

Albanien 18. August 1992
Armenien 6. Juli 1993
Aserbaidschan 12. Februar 1993
Bulgarien 12. Mai 1993
Honduras 23. März 1992
Kambodscha 15. Oktober 1992
Korea, Republik 3. Dezember 1992
Russische Föderation 2. Februar 1993

Nachstehende Staaten haben erklärt, sich auch
weiterhin an das Übereinkommen gebunden zu
erachten :

Staaten: mit Wirksamkeit vom:

Kroatien 8. Oktober 1991
Slowakei 1. Jänner 1993
Slowenien 25. Juni 1991
Tschechische Republik 1. Jänner 1993

Anläßlich der Hinterlegung ihrer Beitrittsur-
kunde haben folgende Staaten Vorbehalte erklärt:

Honduras:

Zu Art. I Abs. 1:

Die Regierung der Republik Honduras sieht sich
nicht an jene Artikel der Konvention gebunden, zu
denen Vorbehalte *) abgegeben wurden.

Republik Korea:

Gleichtlautender Vorbehalt *) wie zur Konven-
tion.

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 806/1993

Busek

808. Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich des Übereinkom-
mens betreffend das Verfahren in bürgerlichen

Rechtssachen

Nach Mitteilung der Niederländischen Regie-
rung hat Belarus am 16. Juli 1993 erklärt, sich auch
weiterhin an das Übereinkommen betreffend das
Verfahren in bürgerlichen Rechtssachen (BGBl.
Nr. 91/1957, letzte Kundmachung des Geltungsbe-
reichs BGBl. Nr. 743/1993) gebunden zu erachten.

Busek

8 0 9 . Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich des Europäischen
Übereinkommens über die Rechtshilfe in

Strafsachen

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Euro-
parats haben die Niederlande am 21. Juli 1993 die
Anwendung des Europäischen Übereinkommens
über die Rechtshilfe in Strafsachen (BGBl.
Nr. 41/1969, letzte Kundmachung des Geltungsbe-
reichs BGBl. Nr. 681/1993) auf die Niederländi-
schen Antillen ausgedehnt und gemäß dessen
Art. 25 Abs. 4 erklärt, daß die Erklärungen und
Vorbehalte *), wie sie vom Königreich der Nieder-
lande abgegeben worden sind, auch auf die
Niederländischen Antillen mit der Maßgabe An-
wendung finden, daß die Regierung des König-
reiches der Niederlande

*) Kundgemacht in BGBI. Nr. 133/1969
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gemäß Artikel 16 erklärt, daß das Königreich der
Niederlande verlangt, daß Ersuchen um Rechts-
hilfe in bezug auf die Niederländischen Antillen
und Aruba mit einer englischen Übersetzung
versehen sein müssen;

gemäß der Erklärung der Niederländischen
Regierung zu Artikel 25 Absatz 4 erklärt, daß
das Übereinkommen hinsichtlich der Niederlän-
dischen Antillen und Aruba getrennt gekündigt
werden kann.

Busek

810. Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich des Übereinkom-
mens über die Erteilung gewisser für das
Ausland bestimmter Auszüge aus Personen-

standsbüchern

Nach Mitteilung des Schweizerischen Bundesra-
tes hat Kroatien am 22. September 1993 seine
Beitrittsurkunde zum Übereinkommen über die
Erteilung gewisser für das Ausland bestimmter
Auszüge aus Personenstandsbüchern (BGBl.
Nr. 275/1965, letzte Kundmachung des Geltungs-
bereiches BGBl. Nr. 119/1993) hinterlegt.

Busek

811 . Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich des Übereinkom-
mens über die Ausstellung mehrsprachiger

Auszüge aus Personenstandsbüchern

Nach Mitteilung des Schweizerischen Bundesra-
tes hat Kroatien am 22. September 1993 seine
Beitrittsurkunde zum Übereinkommen über die
Ausstellung mehrsprachiger Auszüge aus Personen-
standsbüchern (BGBl. Nr. 460/1983, letzte Kund-
machung des Geltungsbereichs BGBl. Nr. 121/
1993) hinterlegt.

Busek

812. Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend das Inkrafttreten des Änderungsvor-
schlages zu Artikel 1 des Übereinkommens
betreffend die Prüfung und Bezeichnung von

Edelmetallgegenständen

Die Kundmachung in BGBl. Nr. 685/1993 wird
dahingehend abgeändert, daß der Änderungsvor-
schlag zu Artikel 1 des Übereinkommens betreffend
die Prüfung und Bezeichnung von Edelmetallge-
genständen nicht mit 16. August 1993 in Kraft
getreten ist, da die gemäß Art. 11 Abs. 5 des
Übereinkommens erforderlichen Voraussetzungen
noch nicht erfüllt sind.

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Änderungs-
vorschlages wird nach Erfüllung dieser Vorausset-
zungen kundgemacht werden.

Busek

813.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages, dessen Artikel 12 Absatz 1 verfassungsändernd ist,
wird genehmigt.

(Übersetzung)

ABÄNDERUNGEN ZU
ARTIKEL 10 UND 12 DES
ÜBEREINKOMMENS BE-
TREFFEND DIE PRÜ-
FUNG UND BEZEICH-
NUNG VON EDELME-
TALLGEGENSTÄNDEN *)

(angenommen vom Ständigen
Ausschuß am 18. Mai 1988)

*) Kundgemacht in BGBl.
Nr. 346/1975, zuletzt geändert durch
BGBl. Nr. 38/1990
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Am Ende des Artikels 10 Ziffer 2
wird angefügt:

„Die Prüfung, ob die Einrich-
tungen eines Staates, der an
einem Beitritt zu diesem Überein-
kommen interessiert ist, den
Erfordernissen des Übereinkom-
mens und seiner Anhänge ent-
sprechen, mit einem diesbezügli-
chen Bericht zur Begutachtung
durch die Vertragsstaaten."

Artikel 12 lautet:

„1. Jeder Staat, der Mitglied
der Vereinten Nationen oder
einer ihrer SpezialOrganisationen
oder der Internationalen Atom-
energieorganisation ist oder der
dem Statut des Internationalen
Gerichtshofes beigetreten ist und
der Einrichtungen für die Prü-
fung und Bezeichnung von Edel-
metallgegenständen hat, die für
die Einhaltung der Bestimmun-
gen dieses Übereinkommens und
seiner Anhänge erforderlich sind,
kann auf Einladung der Vertrags-
staaten, welche durch die Regie-
rung des Depositarstaates über-
mittelt wird, diesem Übereinkom-
men beitreten.

2. Die Regierungen der Ver-
tragsstaaten werden ihre Ent-
scheidung, ob sie einen Staat zum
Beitritt einladen, in erster Linie
auf den Bericht gemäß Artikel 10
Ziffer 2 stützen.

3. Der eingeladene Staat kann
diesem Übereinkommen durch
Hinterlegung einer Beitrittsur-
kunde beim Depositarstaat beitre-
ten, der allen anderen Vertrags-
staaten eine entsprechende Noti-
fikation zu übermitteln hat. Der
Beitritt wird drei Monate nach
Hinterlegung dieser Urkunde
wirksam."

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Annahmeur-
kunde wurde am 3. Jänner 1990 bei der Regierung Schwedens hinterlegt; die Änderungen sind gemäß
Art. 11 Abs. 5 des Übereinkommens mit 16. August 1993 in Kraft getreten.

Busek


